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Der Senat ist derzeit nicht davon überzeugt, dass das angebotene Softwareupdate eine ausrei-
chende Nacherfüllung darstellt. Mangels eigener ausreichender Sachkunde ist der Senat geneigt,
gemäß 99 144 Abs. 1 Satz 1',525 ZPO die Anfertigung eines Sachverständigengutachtens zu fol-
genden Fragen einzuholen: Erfolgt durch das von der VW AG angebotene Softwareupdate eine
ausreichende Reduzierung des Schadstoffausstoßes - insbesondere des Ausstoßes von Sticko-
xiden? Hat das von der VW AG angebotene Softwareupdate eine Minderung der Motorleistung
und/oder eine Erhöhung des Kraftstoffverbrauchs und/oder eine Erhöhung des Motorverschleißes
zur Folge? Wie steht es mit dem Wiederverkaufswert der Fahrzeuge des VW-Konzerns mit Mo-
toren, an denen ein Softwareupdate durchgeführt werden soll? Gibt es bereits Erfahrungen zu
WiederverKaufswerten von Fahrzeugen aus dem VW-Konzern, an denen bereits das Softwareu~
pdate durchgeführt worden ist? Falls ja' - wie hat sich das Softwareupdate auf den Wiederver~
kaufspreis ausgewirkt? Der Kfz-Sachverständige Dipl.-Jng. (FH) Hubert Rauscher, Max-Reschau-
er-Straße 19, 94161 Ruderting/Passau hat auf telefonische Anfrage des Senats erklärt, dass er
zumindest zu den Fragen ein Gutachten erstatten kann, ob das von der VW AG angebotene Soft-
wareupdate aus technischer Sicht eine ausreichende Reduzierung des Schadstoffausstoßes be-
wirken kann und ob damit eine Reduzierung der MotorJeistung, eine Erhöhung des Kraftstoffver-
brauchs und eine Erhöhung des Motorverschleißes verbunden ist. Nach seinen Angaben hat er
die Möglichkeit, geeignete Labore bzw. Prüfstände zu nutzen. Die Kosten eines Gutachtens be-
laufen sich nach seinen Angaben vorsichtig geschätzt auf € 40.000.-. Der Senat sieht derzeit' die
Bekragtenseite als beweispflichtig für die Behauptung an, dass das von der VW AG angebotene
Softwareupdate eine ausreichende Nacherfüllung darstellt. Wegen der hohen Gutachtenskosten
stellt sich die Frage, ob man für alle beim 8. Zivilsenat des OLG München rechtshängigen Beru-
fungsverfahren ein Gutachten anfertigt und die Kosten aufteilt, die letztlich die Seite zu tragen hat,
die im Berufungsverfahren unterliegt.

gez.

Dr. Fellner
Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht
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